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RS OGH 1961/5/5 2Ob177/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1961

Norm

ABGB §473

ABGB §474

ABGB §492

Rechtssatz

Eine Wegedienstbarkeit könnte nur zur besseren Benützung des herrschenden Grundstückes, nicht aber zur besseren

Benützung einer anderen, weiter entfernt gelegenen, im Eigentum des Pächters des herrschenden Grundstückes

stehenden Liegenschaft ersessen werden.
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2 Ob 177/61
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